
 

 

Sitzung der 94. Europaministerkonferenz 
 

am 13./14. März 2024 in Lübeck 
 
 
 

 
TOP 5: Geschäftsordnung der EMK  
 
 
Berichterstatter:  Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, 
   Sachsen-Anhalt 
 
 
 

Beschluss 
 

 
 
1. Die Mitglieder der EMK verweisen auf den Beschluss der 92. EMK vom  

21. Juni 2023 zur Weiterentwicklung der EMK und beschließen die anliegende Ge-
schäftsordnung.  
 

2. Die anliegende Geschäftsordnung tritt am 15. März 2024 in Kraft.  
 

3. Die anliegende Geschäftsordnung ersetzt die Beschlüsse der EMK, soweit diese 
abweichende Festlegungen zur Bezeichnung der Konferenz und zu den Grundsät-
zen und Verfahren der Zusammenarbeit der Länder im Rahmen der EMK enthal-
ten.  

 
4. Das Vorsitzland wird um Einstellung der anliegenden Geschäftsordnung auf der 

EMK-Homepage gebeten.  
 

 



 

 

Sitzung der 94. Europaministerkonferenz 
 

am 13./14. März 2024 in Lübeck 

 
 
 
TOP 7: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Fokus auf Dänemark 
 
 
Berichterstatter: Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein 
 
 

Beschluss 
 
 

 
1. Die Mitglieder der EMK erkennen die außerordentlich engen deutsch-dänischen 

Beziehungen, die auf hohem Niveau gepflegt werden, an. Als wichtiges Bindeglied 
der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit ist die Anerkennung und Zusammenar-
beit in Fragen des Minderheitenschutzes hervorzuheben. Die Festlegung des heu-
tigen Grenzverlaufs in einem demokratischen Verfahren führte zum Entstehen na-
tionaler Minderheiten beiderseits der Grenze. Die Frage des Status der nationalen 
Minderheiten wurde in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 geregelt. 
Erst durch diese Erklärungen wurde durch beide nationale Regierungen die Grund-
lage für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und für die Harmonisierung der 
zwischenstaatlichen Beziehungen geschaffen, die infolge des Grenzkonflikts und 
der Besetzung Dänemarks im zweiten Weltkrieg stark belastet waren. Schleswig-
Holstein nahm und nimmt eine besondere Rolle in der deutsch-dänischen Zusam-
menarbeit ein, da über Jahrhunderte hinweg enge kulturelle, politische und wirt-
schaftliche Verbindungen gewachsen sind.  

2. Die Mitglieder der EMK würdigen den deutsch-dänischen Freundschaftsvertrag von 
2021. Mit diesem Vertrag haben die nationalen Regierungen gemeinsame europa-
politische und regionalpolitische Schwerpunkte gesetzt und die positiven Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern hervorgehoben. Im Rahmen dieses Vertrags haben 
sich die beiden Regierungen verpflichtet, grenzüberschreitende Mobilitätsbarrieren 
zu beseitigen. Durch dieses Vorhaben soll das grenzüberschreitende Zusammen-
leben verbessert werden. Die binationale Regierungsressortabstimmung unter Ein-
beziehung des betroffenen Landes ist aus Sicht der Mitglieder der EMK ein zielfüh-
rendes Instrument zur Reduktion von Mobilitätsbarrieren, dessen Einführung oder 
Verstetigung sie befürworten. 



 

 

3. Sprachbarrieren sind die größten Hindernisse bei Dialog und Austausch. Daher ist 
es von herausragender Bedeutung, dass gegenseitige Sprachkenntnisse nicht nur 
im Alltag, sondern auch auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen in Grenzre-
gionen vorhanden sind. Durch die Minderheiten gibt es in der deutsch-dänischen 
Grenzregion die besondere Situation, dass Muttersprachlerinnen und Mutter-
sprachler beider Sprachen auf beiden Seiten der Grenze leben, Institutionen vor-
handen sind, die diese sprachliche Vielfalt fördern und die Bürgerinnen und Bürger 
das Recht haben, sowohl auf Deutsch als auch auf Dänisch mit der Verwaltung zu 
kommunizieren. Das Dänische und das Deutsche sind in der Grenzregion nicht nur 
Nachbarsprachen in dem Verständnis, dass die jeweils andere Sprache im Nach-
barland gesprochen wird, sondern vielmehr, dass bereits die Nachbarin oder der 
Nachbar Muttersprachlerin oder Muttersprachler in der anderen Sprache sein kann 
und diese Vielfalt in der deutsch-dänischen Grenzregion gelebt wird. Die Mitglieder 
der EMK heben hervor, dass der Umgang mit den Regional- und Minderheitenspra-
chen in der deutsch-dänischen Grenzregion, wozu auch das Friesische gehört, und 
die hieraus erwachsene Praxis vorbildhaft im Sinne der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen für andere Grenzregionen mit nationalen 
Minderheiten ist. 

4. Insbesondere in vielen Grenzregionen Europas leben autochthone Minderheiten, 
die durch ihre Zugehörigkeit zu zwei Kultur- und Sprachräumen wichtige Brücken-
bauer zwischen den Nationalstaaten sein können. Gerade Bewohnerinnen und Be-
wohner dieser grenznahen Regionen erleben in ihrem Alltag, welche Chancen sich 
aus dem Miteinander ergeben und dass es gleichzeitig eines fortlaufenden Aufei-
nander-Zugehens für ein zugewandtes Miteinander und Nutzen der Chancen be-
darf. Der Schutz und die Förderung nationaler und sprachlicher Minderheiten ist 
somit nicht nur ein Ausdruck von Bürgerrechts- und Friedenspolitik, sondern stärkt 
auch gegenseitiges Verständnis, die Bereitschaft zu Kooperation und das Wissen 
um gemeinsame Herausforderungen und Ziele. Die Mitglieder der EMK betonen, 
dass Institutionen wie das in der deutsch-dänischen Grenzregion angesiedelte Eu-
ropean Centre for Minority Issues (ECMI) als Forschungs- und Beratungseinrich-
tung, zivilgesellschaftliche Akteure wie die Föderalistische Union Europäischer Na-
tionalitäten (FUEN) als Dachverband der europäischen Minderheiten und Initiativen 
wie die Europäische Bürgerinitiative Minority Safepack (MSPI) wichtige Beiträge 
zur Zukunft Europas in Vielfalt, Freiheit und Wohlstand leisten. 

5. Die Mitglieder der EMK nehmen Bezug auf ihren Beschluss vom 21. Juni 2023 und 
unterstreichen die Bedeutung gut funktionierender Verkehrsinfrastruktur für das 
weitere Zusammenwachsen von Grenzregionen. Die Feste Fehmarnbeltquerung 
(FBQ) zwischen Deutschland und Dänemark ist eines der größten EU-Infrastruk-
turprojekte mit inhärent europäischer Verantwortung, von dem zusätzliche Wachs-
tumsimpulse für den europäischen Binnenmarkt ausgehen dürften. Mit ihrer vo-



 

 

raussichtlichen Fertigstellung 2029 wird eine wichtige Lücke in den transeuropäi-
schen Verkehrsnetzen (TEN-V) und insbesondere der Achse Skandinavien – Mit-
telmeer geschlossen. Die Mitglieder der EMK unterstreichen, dass durch diese en-
gere Anbindung Skandinaviens an das Zentrum der EU Deutschlands Bedeutung 
im transeuropäischen Verkehrsnetz gesteigert wird. 

6. Neben dem Ausbau der Strecken müssen auch die Kapazitäten in den bestehen-
den Verkehrsnetzen erhöht werden. Die Mitglieder der EMK betonen, dass die Län-
der Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
Bremen mit dem Ausbau und der Erweiterung ihrer Verkehrsnetze einen wesentli-
chen Beitrag dazu leisten, dass sich die Konnektivität zwischen Nordeuropa und 
dem weiteren Kontinent maßgeblich verbessert. 

7. Der Korridor zwischen Hamburg und Oslo zeichnet sich, wie in einer Studie der 
OECD bestätigt, durch ein hohes grünes Innovationspotenzial aus und besitzt Stär-
kepositionen in Branchen wie Windenergie und Kreislaufwirtschaft. Eine stärkere 
Zusammenarbeit der Cluster, Innovationsgesellschaften und Wissenschaftsein-
richtungen bietet daher das Potenzial, zu einem global führenden Technologiehub 
zu werden. Zur Verwirklichung dieses Potenzials sind die Fortführung des regel-
mäßigen grenzüberschreitenden Austauschs und gemeinsame Planungsinitiativen 
der Städte und Regionen, wie im STRING-Netzwerk, in diesem Korridor von zent-
raler Bedeutung. 

8. Mit der Fertigstellung der FBQ entsteht eine neue Grenzregion, in der die Men-
schen mit den Herausforderungen und Chancen, die sich aus der geografischen 
Lage einer Grenzregion ergeben, neue Entwicklungsperspektiven erhalten. Diesen 
Mehrwert für die Menschen vor Ort gilt es bei der Umsetzung der FBQ ebenso wie 
bei der Planung anderer grenzüberschreitender, transnationaler und interregiona-
ler Verkehrsprojekte herauszustellen. 

9. Die Mitgliedstaaten der EU haben sich 2020 auf das IPCEI Wasserstoff verständigt, 
um gemeinsame Anstrengungen zum Aufbau von Produktions- sowie Transportka-
pazitäten und zur Schaffung von Kapazitäten zur Industrieanwendung von grünem 
Wasserstoff zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Mitglieder der 
EMK, dass die Europäische Kommission am 15. Februar 2024 die Genehmigungen 
des dritten IPCEI im Bereich Wasserstoff („H2Infra“) erteilt hat. Dennoch geben sie 
zu bedenken, dass die Unternehmen viel zu lange auf die entsprechenden beihil-
ferechtlichen Notifizierungen warten mussten. Die Genehmigungsverfahren müs-
sen daher vereinfacht und auf wenige Monate verkürzt werden. Insbesondere KMU 
müssen sich künftig leichter an entsprechenden Projekten beteiligen können. Die 
Mitglieder der EMK unterstreichen in diesem Zusammenhang die Bedeutung der 



 

 

Entwicklung einer grenzüberschreitenden Wasserstoffinfrastruktur und der gesam-
ten Wertschöpfungskette des Wasserstoffmarktes. So können auch Deutschland 
und Dänemark von dieser Entwicklung profitieren. Während Dänemark anstrebt, 
ein Nettoexporteur von grünem Wasserstoff zu werden, wird in Deutschland ab-
sehbar ein großer Bedarf an grünem Wasserstoff bestehen. Vor diesem Hinter-
grund werden die Planung und die zeitnahe Realisierung der Wasserstoffpipelines 
Hyperlink III und H2 Interconnector Bornholm-Lubmin ausdrücklich begrüßt. Paral-
lel dazu muss auch die weitere Wasserstoffinfrastruktur, insbesondere das ge-
plante Wasserstoffkernnetz, in Deutschland zügig ausgebaut werden, damit zeit-
nah Wasserstoff in allen Regionen Deutschlands verfügbar ist. Dazu müssen die 
Regelungen für das Wasserstoffkernnetz - einschließlich der Finanzierung - so aus-
gestaltet sein, dass das Ziel eines schnellen Hochlaufs der Wasserstoffnetze er-
reicht werden kann. 

10. Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Rettungsdiensten und des 
Katastrophenschutzes sind von elementarer Bedeutung für die Menschen in 
Grenzregionen. Im Interesse der Betroffenen in Not- und Katastrophensituationen 
sollten die Hürden für grenzüberschreitende Hilfsleistungen möglichst niedrig ge-
halten werden. Zu diesem Zweck bestehen bereits in verschiedenen grenzüber-
schreitenden Regionen vielfältige Partnerschaften im Rahmen von Interreg-Projek-
ten. Vor dem Hintergrund der zumeist ländlich geprägten Grenzregionen ist die Ab-
deckung durch Rettungsdienstkräfte eine Herausforderung, die leichter bewältigt 
werden kann, wenn die Rettungsdienste beiderseits der Grenze kooperieren. Die 
Mitglieder der EMK bitten die Bundesregierung, die entsprechenden Vereinbarun-
gen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz stetig fortzuentwickeln und geänderten Gegebenheiten anzupas-
sen. 

11. Die Mitglieder der EMK begrüßen die vielfältigen Verbindungen im Forschungs- 
und Bildungsbereich, die die gemeinsame Innovationskraft und Wettbewerbsfähig-
keit stärken. Zentral für diese Verbindungen sind EU-Förderprogramme wie Hori-
zont Europa und Interreg, die projektbasierte Kooperationen unterstützen. Gleich-
zeitig bieten die Makroregionalen Strategien mit deutscher Beteiligung mit ihrem 
Fokus auf Wissenschaftskooperation und beruflicher Bildung ein zentrales Instru-
ment, um diesen Austausch auch nach Ende der jeweiligen Förderung fortzusetzen 
(vgl. Beschluss der 93. EMK vom 6./7. Dezember 2023). Die Mitglieder der EMK 
unterstützen zudem die Möglichkeiten der Mobilität von Forschenden und Studie-
renden über die Grenze hinweg und heben die Bedeutung des Erasmus+-Pro-
gramms für die innereuropäische Mobilität von Studierenden, Lehrenden und For-
schenden hervor. So hat die Partnerschaft deutscher und dänischer Forschungs-
einrichtungen und Universitäten eine lange Tradition und wird heute noch von zahl-
reichen Einrichtungen gepflegt.  



 

 

12. Der steigende Meeresspiegel und die erforderliche Anpassung des Wassermana-
gements infolge des Klimawandels sind enorme Herausforderungen, insbesondere 
für den Küstenschutz der deutschen Küstenländer und Nachbarländer wie Däne-
mark. Insoweit verweisen die Mitglieder der EMK abermals auf ihren Beschluss 
vom 6./7. Dezember 2023 zum Thema „Makroregionale Strategien mit Fokus EU-
Ostseestrategie“, der die Bedeutung des strategischen Rahmens, den die Ostsee-
strategie mit ihren 14 Politikbereichen bildet, unterstreicht. Ein wichtiger Bereich ist 
hier die Bekämpfung des Klimawandels. Die Mitglieder der EMK begrüßen daher, 
dass in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Akteure kooperieren, um den 
Folgen des Klimawandels zu begegnen. Hierzu zählen sie insbesondere auch die 
gemeinsamen Anstrengungen zum Schutz des Weltnaturerbes Wattenmeer.  

13. Die Mitglieder der EMK sind davon überzeugt, dass Interreg das Instrument der 
Kohäsionspolitik ist, mit dem Herausforderungen angegangen werden, die über na-
tionale Grenzen hinausgehen und die eine gemeinsame Lösung erfordern. Die Eu-
ropäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) besitzt eine hohe Symbolkraft, hat 
einen hohen Mehrwert, fördert die europäische Idee und schafft Vertrauen zwi-
schen Akteuren über Staatsgrenzen hinweg. Die Mitglieder der EMK bekräftigen 
insoweit ihren Beschluss zur Halbzeitrevision des Mehrjährigen Finanzrahmens 
(MFR) und zur Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2027 vom 27. Oktober 2023 und 
betonen erneut die Notwendigkeit, der ETZ auch in der nächsten Förderperiode 
eine den Herausforderungen angemessene Mittelausstattung, mindestens aber auf 
dem Niveau der aktuellen Förderperiode zuzüglich Inflationsausgleich, zuzuwei-
sen. Zusätzlich zur Weiterführung von Interreg ist auch die Möglichkeit der Zusam-
menarbeit im Rahmen der EFRE- und ESF+ Programme zu begrüßen und sollte 
weitergeführt werden. Dies ist auch für an Grenzregionen angrenzende Gebiete 
und für die transnationale und interregionale Zusammenarbeit von großer Bedeu-
tung. 

14. Die Mitglieder der EMK bitten den Vorsitz, diesen Beschluss der Bundesregierung, 
der Regierung des Königreichs Dänemark, dem Deutschen Bundestag, dem däni-
schen Folketing, dem Europäischen Ausschuss der Regionen, dem Europäischen 
Parlament sowie der Europäischen Kommission zu übermitteln. 
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